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Zur Deröffentlichung des Rechtsbuches

der kã IE
le Verd  entlichung des Rechtsbuches der katholiſchen Ir durch die
Pfingſtbulle vbon 1917 (Providentissima Mater) und das Inkraft⸗

treten desſelben am Pfingſttage 19 Mai 1918 edeute für das＋
echt Vorgang vbon größter Tragweite

In den Jahren rieſenhaften Streitens Unter den Völkern ermo
hier elne Friedensſaa zur eife gelangen Die Konſtitution Bene⸗

Providentissima Ater hat das Lebenswerk ius' gekrönt
Das Geleitwort zum X el auf den Anfang

der kirchlichen Rechtsbildung hin, der mit dem Beginn der Ir zuſammen⸗.n
fällt Die vorſorgende Utter die 1 die bon ihrem Stifter Chriſtus
ſo eingerichte Urde, daß ſie mit allen Merkmalen ausgerüſte ſei die
jeder vollkommenen Geſellſchaft ge  ren hat von ihrem Urſprunge an,
al ſie Ausführung des göttlichen Auftrages Qami begann, alle Völker

lehren und zu leiten (8 ſich angelegen ſein aſſen, Zucht und
bei den Mitgliedern des geiſtlichen Standes ſowo wWwie beim chriſtlichen

durch ihre Geſetze leiten Und ſchützen
Auf dieſem grundlegenden Satze bon dem der kirchlichen eſe

gebung, das durch die Gründung der Ir und ihre E  10 V
wird, entwickelt der Papſtbrief die leitenden Gedanken bei Entſtehung des
Geſetzeswerkes. *

Uer ird die Vergangenheit des kirchlichen Rechtes großen gen
entwickelt Nachdem die V die reihei erhalten und 1 Ausbreitung
gewann, entwickelte ſie das ihr innewohnende Geſetzgebungsrecht Be⸗
ſtimmungen der Päpſte Uund der allgemeinen Konzilien Sie brachte ami
dem eben der Ungebildeten Völkerſchaften Geſittung Und chuf das ereits
ausgeſtaltete echt des heidniſchen römiſchen Reiches zUum chriſtlichen Uum
ami veredelte ſie das bürgerliche Und ſtaatliche eben der Völker

V



44 Zur Veröffentlichung des Rechtsbuches der katholiſchen anrche
und eiſtete ſo der mittelalterlichen und neueren Geſetzgebung bedeutſame
Vorarbeit

Dann ei enedi auf die Notwendigkeit hin, die eit Jahr
hunderten aufeinandergelagerte Irchliche Geſetzgebung V einer überſicht⸗

Seinen ammlung des geltenden Rechtes zugänglicher machen.
Vorgänger Pius hat das Werk in Angriff genommen und bei der
Bedeutung des Unternehmens für die Geſamtkirche ſich bon Anfang
der Mitwirkung des Epiſkopates verſichert. —  lle Erzbiſchöfe wurden auf⸗
gefordert, im Verein mit den Ordinarien ihrer Kirchenprovinzen die Vor
ſchläge einzuſenden. In der Wahl der Beiſitzenden zur Kommiſſion für
die Bearbeitung des Rechtsbuches wurden die verſchiedenen Nationen be⸗
rückſichtigt. Die Prüfung des Entwurfes geſchah durch alle Biſchöfe und
diejenigen rdensobern, die gema dem geltenden echt den allgemeinen
Konzilien berufen werden.

„Da jedo inzwiſchen Unſer Vorgänger unvergeßlichen Angedenken
zum Schmerze der katholiſchen Welt aus dem eben geſchieden war, ge⸗
langte die Aufgabe Uns, nachdem Wir durch Gottes geheimen at⸗

den Pontifikat angetreten atten, die aus der geſamten mit Uns
lehrenden Kirche geſammelten Vorſchläge mit der gebührenden Wertſ
entgegenzunehmen. Darauf aben Wir die nele ammlung des ganzen
kanoniſchen Rechtes, die ereits auf dem Vatikaniſchen Konzil von zahl⸗
reichen Vätern rbeten und jetzt durch ahre hindurch borbereite
wurde, m allen ihren Teilen geprüft, gebillig und beſtätigt.“

Der 0 legt offenbar Wert darauf, das Zuſtandekommen des erkes
der Mitwirkung der über den katholiſchen Tdtrei verbreiteten lehrenden
Kirche danken Die Durchberatung eines derartigen Geſetzeswerkes auf
einem allgemeinen Konzil wäre allein chon der erforderlichen Zeit
und der langen A

eſenhei der Biſchöfe vbon ihren iözeſen kaum durch⸗
ührbar. Dadurch nun, daß die Sammlung der Begutachtung aller, die

1**— auf der allgemeinen Kirchenverſammlung eine entſcheidende Stimme ab⸗
geben, vorgelegen hat, iſt die Mitwirkung des Konzils in mögli voll
gültiger Weiſe erſetzt Die Überweiſung der Aufgabe m die Metropoliten
mit thren Suffraganen beobachtete ugleich den V der 1 uralten und
für die vorliegende Arbeit beſten Inſtanzenweg.

Nach der Urzen Darlegung der Entſtehungsgeſchichte des Geſetzbuches
der die Veröffentlichung desſelben aus „Nach nrufung des

göttlichen Gnadenbeiſtandes, auf das Anſehen der eligen Apoſtel Petrus
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und Paulus vertrauend, veröffentlichen Wir arum, aus eigener Ent⸗
ſchließung, ſicherer enntni und in der Uns übertragenen Apoſtoliſchen
0  E, durch ieſe Unſere Verfügung, die elben gelten ſoll, das
vorliegende Geſetzbuch, wie 4 ausgearbeitet iſt, Und verleihen ihm durch
Unſern Beſchluß Und Befehl von jetzt ab Geſetzeskraft für die geſamte
und bertrauen ſeine Beobachtung Eurer orge und Wachſamkeit a ＋—

Der päpſtliche Begleitbrief iſt den Epiſkopat und außerdem die
Lehrenden und Lernenden der katholiſchen Univerſitäten und Seminarien
gerichtet. Die Sammlungen des Mittelalters wurden vbon den Päpſten
die Univerſitäten Bologna und ari geſandt. Von dort Urde ihr Wort⸗
aut Und die Erklärung in die Länder getragen. enedi ſende
das eſe dem Epiſkopat, dem die Ausführung m erſter eihe zu⸗
ſteht,‚ und an Lehrer und brer der theologiſchen Bildungsanſtalten, die
berufen ſind, die enntni des kirchlichen Rechtes zu pflegen Die ſeit
dem Trienter Konzil neben den Univerſitäten entſtandenen theologiſchen
Fakultäten der Seminare ſind threr Bedeutung für die irchliche
Wiſſenſchaft eigens erwähnt.

Die Faſſung der einzelnen Geſetze zeigte in den Iteren Sammlungen
.

entweder die Beſtimmung in einem allgemeinen Satz, oder ſie lehnte ſich
eine rage oder einen beſtimmten Einzelfall Die erſtere Art, die

uns vbon den ſtaatlichen Geſe

ern her gewohnt iſt, wurde ereits m
den Kanones der E  en Konzilien verwendet. Die aus päpſtlichen Dekre⸗
alen entnommenen Beſtimmungen dagegen behielten auch m der mittel⸗
alterlichen ammlung die erktmale ihrer erkunft. Der Empfänger des
Schreibens, der die rage den Papſt richtete, wird genannt; der zur
En  eidung vorgelegte Fall iſt nach Ort, Beteiligten Und Umſtänden
eteilt. Die Antwort gilt arum zunächſt dem einzelnen Falle Aus ihr
den gemeingültigen Rechtsſatz herauszuleſen, bleibt der wiſſenſchaftlichen
Erklärung überlaſſen. Das mag Uuns ein mweg erſcheinen. Der eſe .2

geber ＋

erer Jahrhunderte bekundete aber dadurch dem Richter Uund echts⸗
lehrer großes Vertrauen. abet geben uUuns die Dekretalgeſetze Bilder aus
dem eben ihrer Entſtehungszeit Und erhalten die Unde bon Menſchen
Und rten, wodurch die geſchi orſchung wertvolle Unterſtützung
nde Doch ieg der zuletzt er  nte Utzen nicht gerade in der Auf
gabe eines Geſetzbuches. Die im Geſetzbu ge  e Darſtellungs⸗
weiſe m allgemeinen, klar geſtalteten Rechtsſätzen erdien in unſerer

gewi den Vorzug
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Der Nachdruck des Geſetzbuches und eine Übertragung in eine andere

Sprache bedarf der Erlaubnis des Apoſtoliſchen Stuhles. Damit ird
V das Werk der Gefahr entzogen, Gegenſtand des ge  ftlichen We  ewer

zu werden. Das Buch nde min der ganzen Welt achfrage, und ſo war
eine egelung des Nachdruckes eboten. 1  iger noch erſchein die Be⸗
ſtimmung über die Ausgabe von Überſetzungen. Urch verſchiedene
Übertragungen für dieſelben Sprachen käme Verwirrung m die Auf⸗
faſſung der Geſetze Darum mußte hier, wie in neuerer Zeit bei andern
päpſtlichen Erlaſſen geſchehen iſt eine Überſetzung als maßgebend für
jede Sprache beſtätigt werden. Die beiden genannten Vorbehalte
den Geſetzb

ern der mittelalterlichen Päpſte rem Mit Dampfkraft
und Elektrizität getriebene Druckerpreſſen gab *2 damals noch nicht Über⸗
ſetzung des kirchlichen Geſetzbuches in eine andere Sprache kam faſt nicht
in Betracht, olange die gemeinſame Sprache aller Gebildeten das La⸗
teiniſche le

II

Die Verteilung der 2414 Kanones des Geſeßbuches auf ünf er
erinnert die lteren Vorlagen. Die Anordnung der Unterabteilungen
dagegen zeichnet ſich bor jenen durch überſichtliche Gliederung aus

Das erſte Buch enthält allgemeine Beſtimmungen. Gleich der erſte
Kanon umſchreibt den Geltungsbereich gegenüber der morgenländiſchen
katholiſchen Ir  e Das Eeſe hat nur für die Lateiniſche Kirche
Indende rd Nur m den Dingen, die ihrer atur nach die Orienta⸗

Kirche er  ren, bezieht ſich auch die Verpflichtung auf dieſe
ahin gehoͤren Sätze über die weſentlichen Beſtandteile der 1  e, alſo

über die Stellung des Papſtes, der Biſchöfe, der allgemeinen Konzilien;
über Entſcheidungen in Glaubensfragen Uund über die Zuſtändigkeit der
Kongregation für die Morgenländiſche 1

Gemäß Kanon leiben die Vereinbarungen des Apoſtoliſchen Stuhles
mit den verſchiedenen Regierungen unberührt. Dieſe Konkordate behalten
ſomit nach wie vor ihre Geltung, auch das eſe über einen
ahin gehörigen Gegenſtand anders beſtimmt

Gegen die Veröffentlichung des kirchlichen Geſetzbuches konnte das Be⸗
denken entſtehen, die Regierungen möchten auf run der Konkordate ſich
ſeiner Dur  rung widerſetzen. Der dritte Kanon entzieht derartigen
Befürchtungen die Unterlage.
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Hunderijährige oder unvordenkliche Gewohnheiten dürfen gem Kanon
beibehalten werden, falls ſie nicht ausdrücklich als unſtatthaft verworfen
ſind Jüngere Gewohnheiten gelten für aufgehoben ſofern das eſe Ar
nicht nderes orſie

Nach den grundlegenden Beſtimmungen behandelt das erſte Buch
ſechs Titeln die Veröffentlichung Uund Anwendung der Geſetze, das Ge⸗ *  —

wohnheitsrecht Richtlinien zum Verſtändnis der Zeitbeſtimmungen, die für
das er beim Empfang der eihen, die Dauer des Noviziates Uund ähn⸗
iche inge geſetzli feſtgelegt ſind Daran ſchließen ſich die Ite über
Reſkripte, die Beſcheide der kirchlichen ehörden, über onderre  , Privi⸗
legien; über Befreiungen bom Geſetz, Dispenſen.

Für die genannten und alle folgenden ſchnitte gelten die Kanon
.

hervorgehobenen Grundſätze über die Erklärung des Geſetzbuche

8

2
ieſe ſind darum bon allgemeiner Bedeutung

Der odex hält ſich meiſtens an die geltende Geſetzgebung, nter Ein⸗
fügung entſprechender Anderungen Dieſer Anfang des Kanons auf.
geſtellte rundſatz nde auf jeder oite eine Beſtätigung Es 10
eine Geſetzesſammlung werden, das noch geltende Iteſte
und ältere echt mit der umfaſſenden kirchlichen Geſetzgebung der Neuzeit
bereint und als einheitliches eſe veröffentlicht erſchein

einzelnen ird über die Erklärung feſtgeſetzt
Allgemeine wie für eile der Kirche beſtehende Geſetze, die dem Rechts⸗

buch entgegen ſind, gelten für abgeſchafft, wenn nicht der Fortbeſtan der
beſondern Geſetze ausdrücklich vorgeſehen iſt

—  Us8 dem lteren echt herübergenommene Kanones ehalten die früher
Vgeltende Erklärung Dasſelbe gilt bon den einzelnen Kanones bei⸗

behaltenen Stücken des en Rechtes Neue Beſtandteile ſolcher Kanones
ſind dem ortlau gem auszulegen. Im Zweifel, ob das rühere echt
geänder wurde, iſt nach dem rüheren entſcheiden. Alle Geſetzbuch
nicht mehr erwähnten Strafen ſind abgeſchafft.

Was aus dem früher geltenden echt keiner
eiſe enthalten iſt, gilt als fortgefallen, außer den Vorſchriften der litur⸗
giſchen er oder falls Eein Geſetz auf göttlicher Einrichtung bexruht oder
eine Forderung des Naturre nthält

Bei aller Klarheit des Ausdruckes werden der Anwendung der Ka⸗
Zweifel entſtehen Dem mſtande hat enedi durch die Kom⸗

22
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miſſion zur Erklärung des Rechtsbuches vorgeſehen 1 Mit dieſer Aufgabe
ſind mehrere Mitglieder des Kardinalskollegiums etraut denen die nötigen
Beiräte egeben ſind Die rechtskräftige Erklärung des Geſetzbuches te
ausſchließlich dieſer Kardinalsbehörde Bei wichtigeren Dingen jedo
ſoll die Meinung der Kardinalskongregation eingeholt werden deren
Zuſtändigkeit der fragliche Gegenſtand gehört

Die Kardinalskongregationen ollen hinfort nur aus wichtigen Gründen
allgemein verbindende Verordnungen rlaſſen Ihre Einflußnahme auf
das Kirchenrecht ſoll vornehmli der orge die Ausführung des
Geſetzbuches beſtehen Im Anſchluß N e  en Beſtimmungen ollen ſie
deshalb Anweiſungen zur Beobachtung und Ausführung rlaſſen

Erläßt enne Kongregation mit Gutheißung des Papſtes eine neue all⸗
gemein gültige geſetzliche orſchri ſo ſoll deren Inhalt bon der zur Er⸗
klärung des Geſetzbuches beſtimmten Kommiſſion dieſem geeigneter eiſe
eingefüg werden Hiermit iſt neben der Erläuterung auch der zeitgemäßen

— Ergänzung Uund Weiterbildung des Geſetzbuches Rechnung etragen Der
erſuch, ein einheitliches Geſetzbu auf die angegebene Art auernd bon
veralteten Beſtandteilen befreien und mit den Forderungen der Gegen⸗
art übereinſtimmend erhalten, eichnet die Geſetzgebung Benedikts
bor andern Kodifikationen aus

Das zweite Buch des Kodex hat das kirchliche Perſonenre zum egen
ſtand Den Anfang bilden die allgemeinen Vorſchriften über den geiſt⸗
en and, die Zugehörigkeit demſelben Uund die Standes  ichten der
Geiſtlichen. Der en und neueren echt oft wiederholte Grundſatz,
daß jeder Geiſtliche iözeſe oder religiöſen Genoſſenſchaft angehören
muß, wird auch hier eingeſchärft (C 111) Urch den Empfang der
erſten Tonſur ird ein Kleriker der iözeſe zugeſchrieben.

Der zweite ni des handelt von den Kirchenämtern,
deren Verwaltung die Kleriker berufen ſind Zu der Abgrenzung der
mter, Officium, ſteht die orge für den Lebensunterhalt des Stellen⸗
inhaber Mn Beziehung leſe Zuſammengehörigkeit fand auch In
der wiſſenſchaftlichen Darſtellung des Kirchenrechte durch gemeinſame Be⸗
andlung vbon Amt und Pfründe, Offeium und Benefeium ihren Aus⸗
druck edo wurde der Zuſammenhang beider ſchon während der Ent⸗
ſtehung der Dekretalenſammlungen und mehr noch den folgenden Jahr

Motu Proprio Cum Ca September 1917 Cta Aposto-
licae Sedis (1917) 483
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hunderten gelocker Seitdem nicht nur einige miter nicht mehr an eme

Pfründe gebunden wurden, ſondern Gebiete des mit den kirchlichen
Stellen feſt berbundenen Pfründenvermögens überhaupt entbehrten, war

angezeigt auch dieſe eidung hervortreten aſſen Das
Amterrecht weiten Buch behandelt bor allem den rei der Uſtändig⸗
keit für jede lrchliche Amt das Pfründere iſt dabon

Nach Aufſtellung der allgemeinen Beſtimmungen üÜber die Kirchenämter
ird über die Verleihung erſelben gehandelt Die Verleihung durch den

IIkirchlichen ern iſt die regelmäßige Art der UÜbertragung Daneben wird
die Übertragung durch Wahl äuft angewandt der den meiſten
en die Beſtätigung des Gewählten durch den kirchlichen ern zur —
gültigen Verleihung des mte kommen muß Für die wichtigſte Wahl **  —
die Erwählung des Oberhaupte der irche, ird auf die Konſtitution
ius' Vacante de pOS60116c bom ezember 1904
verwieſen. Der ortlau dieſer umfangreichen Ulle nde ſich An⸗
hang des Geſetzbuches

Für die andern kirchlichen Wahlen, die bei kirchlichen Körperſchaften
＋

und beſonders den religiöſen Genoſſenſchaften zur Beſetzung der Stellen
geſchehen gelten gegenſeitiger Ergänzung die beſondern Vorſchriften der
betreffenden Kollegien Und die des allgemeinen Kirchenrechtes

Nachdem die Erledigung der Kirchenämter Und die allgemeinen rund⸗
ſätze über die I1 Amtsgewalt behandelt In wendet ſich das Nv  N
buch den Trägern der Kirchengewalt zu Angefangen bom Papſte und
dann üherleiten zum allgemeinen Konzil der Römiſchen Kurie den Bi⸗
ſchöfen, den biſchöflichen ehörden, den echanten Uund Pfarrern mit ihren
Hilfsgeiſtlichen werden die einzelnen mter nach Ufgabe und Amtsumfang
gezeichnet

Für den Abſchnitt über die Römiſche Kurie hat Pius durch eine ——
*

Neuordnung der päpſtlichen Behörden vorgearbeitet Seine Anordnungen
zuma was die Trennung der Verwaltung bon der R

ſpre

9 angeht
ſind mit wenigen Anderungen Geſetzbu aufgenommen Die Angelegen⸗
heiten der Orientaliſchen ten werden nicht mehr durch eine Abteilung
der Propaganda wahrgenommen Für die Orientaliſche I iſt jetzt
emne elgene Kongregation erri Die Aufgabe der rüheren Inder⸗
kongregation über Schrifterzeugniſſe wachen und Bücherverbote Er⸗

aſſen, iſt nunmehr ausſchließli dem eiligen Offizium übertragen. Die 5.

Leitung der Abläſſe, ihre Verleihung und ihr Gebrauch, hat neueſter
Stimmen der Zeit.
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Zeit mehreremal die Hand gewechſelt. Nun iſt die orge für die Ab⸗
läſſe der Pönitentiarie übertragen.

329 handeln von den Biſchöfen, ihrer Beſtellung, ihren Rechten
und Pflichten Die Leie Ernennung durch den romi  en ird als
die regelmäßige Form der Beſetzung der Biſchofsſtühle bezeichnet. Dort,

dem Kapitel das 0  re eingeräumt iſt, wird abſolute Stimmen
mehrhei für die ültige Wahl gefordert, falls nicht das Sonderrecht noch
rößere ehrhei verlangt.

Andere Beſtimmungen ber die Ernennung der Biſchöfe ſind nicht ge⸗
geben, wohl aus dem Grunde, weil gerade die Nomination zu den Bis
mern regelmäßig einen Gegenſtand der Konkordate ildet, die 10 durch
das eſe nicht berührt werden, und weil NVN den Ländern, für die
olche Vereinbarungen mit den Staaten nicht eſtehen, die Bezeichnung der
Kandidaten oder ein Vorſchlagsrecht in verſchiedener Weiſe gehandhabt wird

Das Pfarramt galt bisher al oto des Benefiziums. Nach dem
bisher geltenden Kirchenrecht Wwar Pf nur der Inhaber des arr
benefiziums. Hier hat das neue echt die Trennung bon mit und
Pfründe folgerichtig durchge Die Seelſorgsbezirke der iözeſe ſind,
unabhängig von der rrichtung der Pfründe, Pfarreien. Die Bezirke der
Apoſtoliſchen Vikariate und Präfekturen ſind Quaſi⸗Parochien. Die Be
ſtellung von Hilfsgeiſtlichen für die Pfarrſeelſorge iſt vom
dem Biſchof zugewieſen, wie übrigens ſchon längſt allgemeine Übung war

Das Vereinsre chließt das zweite Buch des odex Der größere
eil dieſe Abſchnittes omm auf das echt der religiöſen Genoſſenſchaften
Die Ergebniſſe der neuzeitlichen Entwicklung des Ordenslebens nden hier
in der verhältnismäßig kurzen, klar gezeichneten Zuſammenfaſſung des
Ordensrechtes ihren Ausdruck und nach ihren Hauptlinien den vorläufigen
Abſchluß. Wir egegnen hier zum erſtenmal m einer allgemeinen kirch⸗
en Geſetzesſammlung der überſichtlichen Darſtellung des Ordensrechtes
Die vielgeſtalteten Bildungen auf dieſem Gebiete aus er und Zeit
erſcheinen m einer nach beſtimmten Grundſätzen en  ckelten Gemeinſam⸗
eit Von Bedeutung ſind ſchon die Anfang des Abſchnittes geſetzten
Begriffsangaben ( 488) Religio eligiöſe Genoſſenſchaft die
Unter Zuſtimmung des kirchlichen ern ins eben I Ordo iſt in
hergebrachter Bedeutung der 11 rden, in dem feierliche Gelübde
abgelegt werden. Congregatio monastiea iſt eine Vereinigung mehrerer
ſelbſtändiger Klöſter Unter einem Ohern. xem ird eine Genoſſenſchaft
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*mit einfachen oder feierlichen Gelübden enannt, der Leitungsgewalt

des Diözeſanbiſchofs iſt Religiöſe Kongregationen oder einfach
Kongregationen heißen Genoſſenſchaften mit ledigli einfachen Gelübden,

dieſe auf Lebenszeit oder auf beſtimmte Friſt abgelegt werden. Hat
eine Genoſſenſchaft die Beſtätigung oder wenigſtens die illigung bom

＋

4Apoſtoliſchen rhalten, ſo iſt ſie päpſtlichen Rechtes; nach Diözeſan⸗
recht geleitete Genoſſenſchaften ſind die vbom Biſchof errichteten, enen die
er  nte Anerkennung noch nicht zuteil wurde In der Religio Cleri-
Calis erhält die ehrza der Mitglieder die Prieſterweihe; im tgegen⸗
geſetzten Falle iſt eine Laiengenoſſenſchaft, Religio laicalis.

Die Vereinigungen mit gemeinſamem eben ohne Bindung durch Ge⸗
werden kurz berührt. Daran ſchließen ſich die kirchlichen Vereine

und erbände bon Laien. Zuerſt werden die allgemeinen BeſtimmungenWIIIIIIIRNRNCCNNCCRCRCCC. für die Vereinigungen der Gläubigen aufgeſtellt, und darauf ird im
einzelnen vbon Dritten rden, Bruderſchaften, frommen Vereinigungen,
Erzbruderſchaften und Erzſodalitäten gehandelt.

niter den Begriff des Sachenre faßt das dritte Buch des OX iuris
canonici die Gegenſtände der kirchlichen Verwaltung mit Ausſchluß des
Perſonenrechtes, womit ſich das zweite Buch beſchäftigt, Und des Gerichts⸗
Uund Strafweſens, die dem vierten und ünften Buch Ufallen Dem Sachen⸗
recht ſind omi eingegliedert: die Verwaltung der Sakramente, die gottes⸗
dienſtlichen rte und Gebäude, das kirchliche Begräbnis, die heiligen Zeiten,
nämlich ＋

eſttage Und Bußzeiten. Ferner gehören ahin die Beſtimmungen
über den Gottesdienſt, die Verwaltung des Lehramtes, wozu, außer Predigt,
Katecheſe und Miſſionen, die Seminarien und Schulen, Druckerlaubnis
und erberbo rechnen, le Beſtimmungen über egung des albens⸗
bekenntniſſes. Mit dem Pfründere und der Verwaltung des Kirchen⸗

chließt das Sachenrecht ab
Im Abſchni vbon den runden findet das Patronatsrecht die ent⸗

ſprechende (C 1448 ff.) Dieſer Gegenſtand iſt für manche Länder
von großer Bedeutung. In Deutſchland Und Oſterreich⸗Ungarn iſt die
Zahl der Patronate Kirchen beträchtlich In andern Ländern dagegen
ind die Patronate verſchwunden. Mancherorts wurden ſie durch die Um⸗
wälzungen nu Ausgang des Jahrhunderts beſeitigt. In den nach
der Glaubensſpaltung neu errichteten iözeſen wurden ſie nicht überall
wieder eingeführt oder ſind endlich, wie in einem großen eil der Neuen

Und Afrikas, überhaupt nie entſtanden
4 *
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Um hier größere Rechtsgleichheit anzubahnen, eſtimm 1450, daß
Zukunft kein Patronatsrecht mehr en  2 ami wird zwar die

mittelalterliche Erinnerung 1 die Zuſammengehörigkeit von Grundherrn
und 1＋ deren Ausdruck der dingliche atrona iſt Ein weiteres
tück abgebrochen Demgegenüber iſt den Unzuträglichkeiten, die vieler⸗
orts das Patronatsrecht begleiten vorgebeugt Namentlich ird die bei
dem eute chneller als 4  eren Zeiten ſtattfindenden Übergang des
Eigentums el entſtehende Beeinfluſſung katholiſcher Kirchen durch nicht⸗
katholiſche Patronatsinhaber zum eil er

Das vierte Buch des Geſetzbuches ordnet das irchliche Gerichtsweſen
In neuerer Zeit Und namentlich ſeit Beginn des Jahrhunderts war

Handhabung des kirchlichen Gerichtsweſens mancher Beziehung
ahm zahlreichen Sprengeln faſt zum Stillſtand gekommen Der ge⸗
waltige ſtaatliche Umſturz 0 weiten ebieten Europas die Verwaltung
der iözeſen beſeitigt Wie das Irchliche eben, ſo mußte die Gliederung
der kirchlichen Verwaltung den Sprengeln neu aufgebaut werden Andere
Erforderniſſe rängten Abei mehr als die Schaffung bon Gerichten In
den entſtehenden kirchlichen Provinzen der bis bor kurzem den Miſſions⸗
jndern gehörenden Gebiete konnte ſich die ung des kirchlichen Gerichtes
noch nicht entfalten

Auf andern Gebieten der Verwaltung verdanken wir gerade den auf
blühenden Mifſionsdiözeſen den Antrieb zur Neugeſtaltung des Kirchen⸗
rechtes wie C8 dem Geſetzbu bor Uuns ri Die Verfaſſung
und Ordnung der Gerichte dagegen le nfolge der 9 An  *
wendung großentei auf dem ＋

eren an Nun vermochte hier ebenſo⸗

wie auf anderem Wirkungsgebiet des kirchlichen Rechtes, die Gegen⸗
art nicht Vorſchriften und Formen ng entſchwundener Zeit Uunverändert
wieder aufzunehmen.

Weil die Rechtſprechung durch die erwähnten verſchiedenartigen Um⸗
ande zurücktrat lieben viele inge, die threr atur nach richterliche
Entſcheidung erheiſchten der Verwaltung überwieſen Pius hat bei
der Reform der bmi  en Kurie die Geri für die Geſamtkirche
wieder eingerichte und den Umfang ihrer Zuſtändigkeit umſchrieben ami
hat emnem fühlbaren angel entgegengearbeitet Rechtſprechung und Ver⸗
waltung klarer geſchieden und die einheitliche Gerichtsordnung für alle
kirchlichen renge wWwie ſie jerten Buch des Codex 1UTIS aufgeſtellt
worden, irkſamer Weiſe vorbereite
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Zur Veröffentlichung des Rechtsbuches der katholiſchen Kirche
Der erſte eil des bierten befaßt ſich mit der Zuſammenſetzung

der Gerichte und dem Verfahren. Im Anſchluß daran werden die Beſonder⸗
iten des Strafprozeſſes und des Eheprozeſſes behandelt.

Der zweite eil iſt der ausführlichen Darſtellung des Verfahrens zur
Selig⸗ Uund Heiligſprechung ewidme Dieſer Prozeß Urde erſt nach dem
Erſcheinen des Dekretalenrechtes ausgebildet. In ſeiner eutigen Geſtalt *
bildet ETL ein feſtes Gefüge, eſſen eile faſt alle durch mehrhundertjährige
Erfahrung rprobt ſind

Der dritte eil des Buches bringt ennige ten des Vorgehens, die
auf die Geiſtlichkeit und Erforderniſſe der eelſorge eziehen.
Das fünfte Buch endlich enthält das Strafrecht, die allgemeinen Be

ſtimmungen über die kirchlichen Strafen, die einzelnen rten bon Strafen
und die Strafvergehen.

Pius der Konſtitution Apostolicae Sedis bom 12 Ok⸗
ober 1869 die bon eintretenden Zenſurfälle zuſammengefaßt Weil
dieſe Strafen bei Verwaltung des Bußſakramentes Betracht kommen,
traten ſie bor andern Strafbeſtimmungen hervor Das neue echt gibt —

außer klaren Angaben über Eigenart und Wirkung der verſchiedenen Zen
ſuren, bei den ergehen die daran geknüpfte Zenſur wie die andern über
die Tat verhängten Strafen ami rlangt auch das Irchliche Straf⸗
recht ſeine lang er

nſ

2 Einheitlichkeit zur ——28989

Dem eſe ſind mehrere Konſtitutionen lterer Zeit
beigefügt, über die wa Benedikts XIV. Konſtitution Sacramen- 2  **  *tum poenitentiae und Erlaſſe der über das ſog Privilegium
Paulinum.

Anſchluß die vorhergehenden gegebene Überſicht erhebt ſich
die rage nach der Notwendigkeit des Geſetzbuches me ſtrenge, Un⸗
erläßliche Notwendigkeit 0 war nicht vorhanden. Die Kirche konnte,
wie ſie eS bisher chon getan, einzelne Abſchnitte ihrer Geſetzgebung er⸗
gänzen oder auch kodifizieren und dbon ſo umfaſſenden Geſetzeswerk
abſehen. Sollte aber dem ſeit Menſchenaltern ſtets mehr empfundenen
Wunſche nach ſicheren, einheitlichen ganz entſprochen werden,
ſo war die ſchwere, nunmehr abgeſchloſſene Arbeit der Geſamtkodifikation
erfordert.

4Die jetzt geſchaffene Rechtsklarheit iſt inſofern freilich notwendig oder
wenigſtens ehr bedeutſam, als ſie Vorwurf das alte echt
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Zur Veröffentlichung des Rechtsbuches der katholiſchen Kirche
Der bislang beſtehende Zuſtand der Geſetzgebung nde ſich zuweilen

ſo dargeſtellt, als laſſe die e das mittelalterliche echt eſtehen, ob⸗
chon 2 eine große Zahl beralteter Beſtimmungen enthalte. Sie ſich
abet mit dem yſte des Diſſimulierens, Tolerierens, Dispenſierens“.

An ſich ird ami eine Selbſtverſtändlichkeit geſagt Die 1* diſ
ſimuliert Zu  nde, die ihr durch fremde Gewalt aufgenötigt ſind; ſie
toleriert Rechtsbildungen das geſchriebene Geſetz, oder Uſtände, die
zwar nicht einfachhin ſchlecht oder Unſittlich ſind, die aber threr
Gefahr für den Glauben oder die Si  el keine Förderung berdienen.
In vielen en 1e die ſich veranlaßt, durch Dispenſen Aus⸗
nahmen geſtatten. Bei der Vielartigkeit vbon Menſchen und Verhält⸗
niſſen in einer weltumfaſſenden Gemeinſcha iſt die 11 häufiger auf
Nachſicht Und Dispens angewieſen, als *2 in der ſtaatlichen Rechtspflege
erfordert ſein wird Gegen gewaltſame Verletzung thre Rechtes muß die
ir manchmal weigen Und Tragen, Diſſimulieren anwenden Und
Unter den gegebenen Verhältniſſen wenigſtens ihre weſentliche Aufgabe
weiterzuführen beſtrebt ſein. Das Tolerieren des weniger Vollkommenen
iſt m zahlreichen en das kleinere Ubel

Trotz der Selbſtverſtändlichkeit ird mit dem Vorhalten des Diſſimu⸗
ierens, Tolerieren Uund Dispenſierens der Vorwurf verbunden, die 11
laſſe Geſetze aus ng entſchwundener Zeit ruhen, ſie bei günſtiger
Gelegenheit wieder hervorzuziehen. Das wurde beſonders in betreff der
en Ketzergeſetzgebung befürchtet. Dieſes nicht mehr anwendbare, aber auch——— nicht ausdrücklich aufgehobene echt wurde als atente Kirchenrecht bezeichnet.

1e FUr bor dem atenten Kirchenrecht verkennt, daß durch Gewohn⸗
heit Irchliche Geſetze abgeſchafft werden und zUur Neubelebung eines geſetz
geberiſchen, in rechter eiſe bekanntgegebenen illens edürfen, 0 das
eue Rechtsbuch mehr als einer Beiſpiele zeig Das neue Geſetz
hat aber außerdem die rühere Geſetzgebung, zuma die en Straf⸗
beſtimmungen, ausdrücklich aufgehoben. ami iſt die Möglichkeit ge
nommen, das Diſſimulieren, Tolerieren und Dispenſieren als Vorwurf
erten

Der nächſten Zukunft fällt die Aufgabe zu, ſich m die Anwendung
des neuen Rechtsbuches einzuleben. Des Rechtsbuches, denn echt
ird nur in einigen Dingen aufgeſtellt. Der weitaus größte Eeil der
Vorſchriften bietet die eute beſtehende Und geübte Irchliche Rechtsordnung
und Verwaltung, die vigens Heelesiae disciplina.



Zur er ntli ung des Rechtsbuches der katholiſchen 1 55

In dem CoOdex iſt eln Geſetzbuch für die Welt
als Anwendungsgebiet geſchaffen chon die Vielartigkeit der Verhältniſſe,F auf die das Eſe angewandt werden ſoll ruft Zweifel hervor die großen  8
Ci nur durch mtliche Erklärung gehoben werden können Auch die
e neuentſtehenden Bedingungen Geſellſchaft und Wirtſchaftsleben
wirken auf das Irchliche echt zur und erheiſchen entſprechende Er⸗
läuterung oder Umgeſtaltung. Bei den chnellen Anderungen des neu⸗
zeitlichen Lebens ird vermutlich die kirchliche Geſetzgebung er dbor eue

Ufgaben geſtellt ſein als der Vorzeit
Den Anforderungen der Zukunft ird das Irchliche echt gleicher

Weiſe gerecht werden, wie es der durch Pius und enedi
„

＋abgeſchloſſenen Rechtsentwicklung die gewaltigen nde bon mittelalter

er Kultur Uund moödernem Vol  Zleben überbrückt hat Das neue Eeſe
bietet rneut den Nachweis für die Befähigung der katholiſchen 11  7
die Ständigkeit ehre und Überlieferung mit der Anpaſſungsmöglich
keit Völker und ufgaben der Zeit verbinden

Joſeph Laurentius


